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Drucksache 12/1322

Kleine Anfrage der Fraktion der CDU vom 10 . September 1991

Unterbringung von Asylbewerbern auf der Bezirkssportanlage Oeversberg

Der Senat wird um Auskunft gebeten:
1 . Wird das Zelt , das auf der Bezirkssportanlage Oeversberg errichtet wurde , um

Asylbewerber unterzubringen , und dafür nicht mehr genutzt wird , unverzüg¬
lich abgebaut?

2 . a) Wenn nein , warum nicht?
b) Falls ja , wie wird der Senat sicherstellen , daß dieses Zelt in der Zwischenzeit

so gesichert wird , daß eine Nutzung durch Dritte — zum Beispiel Obdach¬
lose , Drogenabhängige , Kriminelle — oder für unerlaubte Veranstaltungen
unmöglich ist?

3 . a ) Welche Kosten sind insgesamt durch die Errichtung des Zeltes entstanden?
b ) Mit welchen weiteren Kosten ist zu rechnen?

Pflugradt , Kudella und Fraktion der CDU

Dazu

Antwort des Senats vom 8 . Oktober 1991

Zu Frage 1 . :
Nachdem durch die Beschlüsse des Senats vom Juli 1991 die Anzahl der in Bremen
eingetroffenen Asylbewerber zurückging , konnte auf die Belegung von Notunter¬
künften schneller als zuvor erwartet verzichtet werden . Deshalb hat der Senator
für Jugend und Soziales nach Erörterung im Senat zum 10 . September 1991 den
Abbau des Unterkunftszeltes auf der Bezirkssportanlage Oeversberg veranlaßt.
Der Auftrag für den Abbau ist dem Unternehmer in der 38 . Woche erteilt worden.

Zu Frage 2 . a):
Entfällt.

Zu Frage 2 . b):
Da der Unternehmer aufgrund der bis November vereinbarten Mietzeit keine
sofortige und ausreichende Abbaukapazität bereitstellen konnte , wurde zur Ver¬
hinderung einer unerlaubten Nutzung ein Bewachungsinstitut mit der Aufsicht
über die Zeltanlage beauftragt . Außerdem wurden die Betten entfernt.

Zu Frage 3 . a):
Mit der Errichtung des Zeltes sind für eine viermonatige Mietdauer , die Auflagen
des Bauordnungsamtes , den Anschluß an das Kanalsystem sowie die Herrichtung
der Anlage Kosten in Höhe von rd . DM 187 . 000,00 entstanden . Mit dem Zeltunter¬
nehmer werden Verhandlungen mit dem Ziel geführt , eine Reduzierung des Miet¬
preises wegen des vorzeitigen Abbaues zu erreichen.

Zu Frage 3 . b):
Nach dem vollständigen Abbau der Zeltanlage sind noch Kosten für die Entfer¬
nung der Kanalisation und der Wiederherstellung der Bepflanzung zu erwarten.
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